
Stadtwerke Gummersbach 
Anlage I 

zur "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser von Taritkunden" (AVB Wasser 
V) fiir den Versorgungsbereich der S!adtwerke Gummersbach gültig ab |. April 1980 zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom I3.0L20l0. 

Technische Anschlussbedingungen ”ABI 
Vom DI. Oktober 2013 

zu 5 2 Vertragsabschluss 

!q 

Der Vertrag kommt mit der Genehmigung des Antrages auf Wassermschluss. der Herstellung der’Verbindung 
des Hausanschlusses mit der Hauptversorgungsleilung und der Inbetriebnahme nach«5 13 tuslande. 
Mit der Unterzeichnung des "Antrages zum Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversofgung“ akennt der 
Kunde die AVB Wasser V von 2006.l980. die TAB und die Preisliste der Smdtwerke Gummersbach in der 
jeweils gültigen Fassung an. ‘ 

Die Stadtwerke schließen den Versorgungsvertrag mi\ dem Eigentümer des anzuschließenden Grundstücks ab. 
Mehrere Grundslückseigemlimer hafien als Gesamtschuldnet 
Tritt an die Stelle eines Hauseigemümers eine Gemeinschah von Wohnungseigentümem im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes vom 15,03.1951‚ so wird den: Versorgungblenng mit der Gemeinschafl der 
Wohnungseigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentflmer hnfiet als Gesamtschuldnen 

zu 5 4 Art der Versorgung

S ind in einem Bebauungsplan oder auf Grund früherer Mitteilungen Auflagen über den Einbau von 
Dmckregelungs— oder Druckerhöhungsanlagen gemacht werden, so ist der Kunde zur Erfüllung dieser Auflagen 
verpflichtet. Bei Versorgungsdrücken von [5 bis 2 bar dürfen keine Druckspfller oder Durchlauferhitzer 
installiert werden 

Zu 5 9 Baukostenzuschuss

m 
3. 

Die Stadtwerke Gummersbach sind berechtigt. für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz einen 
Baukostenzuschuss zu erheben, 

. Die: Höhe richtet sich nach derje"weils gültigen Preisliste 
Der Baukostenzuschuss ist vor Erslellung der Hausanschlussleilung zu zahlen. 

zu & 10 Hausanstilluss

N 

Die Kosten für die: erstmalige Herstellung des Wasser-Hausanschlusses trägt der Kunde‚ Nach Inbetriebnahme 
des Wasseranschlusses gem. 5 13 verbleibt die Unterhaltungspflicht fiir den Abschniu der 
Hausanschlussleimng ab der Grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche bei dem Kunden. Der im Bereich 
öffenflichet Verkehrsflächen verlegte Abschnin der Hausanschlussleitung geht in die Unterhaltungspfiichl der 
Stadtwerke Gummersbach über. 

Der Wasser-Hausanschluss ist durch zugelassene Einrichter nach den einschlägigen Vorschriften, 
insbesondere DIN 1988 "Technische Regeln für Trinkwasser—lnslallalionen TRWI" und DIN EN 805 
„Anforderung an Wasserversorgungssys!eme und deren Bauteilen außerhalb von Gebäuden" herzustellen. zu 
unterhalten. zu erneuern oder zu ändern. wenn dies aus versorgungswinschafilichen‚ beziehungsweise anderen 
Gründen notwendig wird, 

. Der Anschluss an die Hauptwasserleitung darf nur mit einer von den Sladlwerken Gummersbach 
zugelassenen. vom DVGW geprüflen Anschlussannatur vorgenommen werden und erfolg! grundsätzlich 
durch die Stadtwerke. Die dafür anfallenden Kosten sind den Stadtwerken zu erstatten. 
Ffir die Baudurchfl\hrung erhält der Kunde im Zusammenhang mi\ der „Genehmigung zur Herstellung der 
Wasserhausanschlussleitung“ die Straßenbenutzungsgenehmigung der Stadt Gummersbach. Die hierin 
enlhaltenen Bedingungen und Auflagen bezüglich der Straßen-Wiederherstellung sind zu erfüllen. Sind Kreis-. 
Land- oder Bundesstraßen im Rahmen der Herstellung des Wasser-Hausanschlusse5 betroffen, sind



zusätzliche Auflagen derjeweiligen Slraßenbaulastträger zu beachten. 
Mit den Tiefbauarbeiten zur Herstellung des Wasseranschlusses ist ein Bauunternehmen zu beaufiragen. 
welches berechtigt ist, im öfi"emlichen Bereich Straßenbauarbeiten durchzuführen. Der Nachweis hierüber ist 
den Sladtwerken vor Ausführung der Anschlussarbeiten vorzulegen. Der Anschlussnehmer oder sein 
Beaufiragter erkundigen sich bei allen Versorgungslrägem nach vorhandenen Leitungen oder Kabelanlagen. 
Diese Anlagen sind vor Beschädigung zu schützen. 
Die Beamragung einer Genehmigung für die Sperrung bzw. teilweise Sperrung von öffentlichen 
Verkehrsflächen erfolgt durch das vom Kunden beauflrag\e Bauunternehmen bei der jeweils zuständigen 
Ordnungsbehörde. 

4. Für alle Schadensersatzansprüche. die aus der Herstellung des Wasserhausanschlusses abgeleitet werden 
können. haflet der Kunde. 

5. Es darf nur PE— oder PEX—Rohr der Druckstufe PN 10 oder einer höheren Druckstufe verlegt werden. Der 
Verlauf der Leitung ist auf Fixpunkte (Gebäude. Schächte. etc.) oder auf Koordinaten! aufmessen. Das 
Aufmaß is! den Stadtwerken zu übergeben. 

6. Übernehmen die Stadtwerke die Herstellung. Unterhaltung. Emeuerung. Änderung oder Abtrennung. so sind 
die tatsächlichen Kosten spätestens l4 Tage nach Rechnungslegung zu zahlen. ‘ 

‘ ‘ 

7. Wird ein Hausanschluss nicht mehr benötigt. so ist die Abtrennung desselben am Hnuptrohr der öffentlichen 
Wasserleitung zu Lasten des Kunden vorzunehmen. 

zu & ll Messeinrichtungen 

Der Wassennesser ist grundsätzlich an einem ständig frei zugßnglichen On in kürzester Entfernung zum 
Verteilemetz nach den von den Stadtwerken genehmigten Planumerlagen im Gebäude des Kunden anzubringen 
Bei Hausanschlüssen mit über 50,00 m Entfernung vom Verteilemetz ist ein Wasserzählerschacht nahe der 
Grundstücksgrenze nach den Angaben der Stadtwerke zu installieren und der Wassennesser don einzubauen. 
Als Messeinrichlungen werden nur die von den Stadtwerken installienan, den gesetzlichen Eichvorschrifien 
entsprechenden, Wassermesser anerkannt. 

zu 5 I3 lnbetriebsetzung der Kundengnlage 

1, Für die lnbetriebsetzung der Anlage des Kunden sind den Stadtwerken die tatsächlich entstandenen Kosten zu 
erstatten. 

2. Die Inbetriebsetzung einer Anlage ist von einem zugelassenen Installaleur zu beantragen. 

zu 24 25.27 und Abrech n chla szahlun en Lahlun Verzu S errun 

Abrechnung, Abschlagszahlungen. Zahlungen. Verzug und Sperrungen erfolgen nach der jeweils gültigen 
Preisliste. 

zu lnkra eten 

Die TAB ü'h! mit Wirkung vom 01. Januar 2014 in Krafi. Sie gilt auch fiir Versorgungsvenräge. die vor dem 
|. April 1980 zustande gekommen sind. unmittelbar.


